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I. 
Aktuelle Situation Asyl in 

Brandenburg 
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MASGF 3 

verdoppelt 

Ausl. Bev.    112.822, davon 35.172 Geflüchtete (30%),  
77.650  (70%) ausl. Personen sind keine Geflüchteten 
Stand: 10.2017 
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Hauptzielgruppe 
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MASGF 7 

landesinterne      525           264            325          338         301         479          367         364        426          296 
Verteilung (ZABH: Stand 7.11.2017) 



Wohnsitzregelung 
            ( ≠ Residenzpflicht) 

• gilt für alle Asylsuchenden nach der Umverteilung für die 
Dauer des Asylverfahrens in dem zugewiesenen 
Landkreis bleiben (§ 55 ff AsylG) 

 
• neu mit dem Integrationsgesetz 8/2016: 
    Anerkannte Geflüchtete müssen 3 Jahre ab Anerkennung in  
    Brandenburg bleiben (§ 12 a AufenthG) 
 
 Trend: Abwanderung aus den ländlichen Regionen,  
     Zuzug in die größeren Städte z.B. Cottbus und Potsdam 
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Integration in den Arbeitsmarkt: 
Komplexe und komplizierte Lage: 

• Ausländerrecht, Asylrecht, Sozialrecht, Arbeitsförderung 
 

• Nachdem es vor 2 Jahren kaum Angebote zur Integration 
von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gab, sind mit der 
halbherzigen Öffnung inzwischen eine unübersichtliche 
Vielfalt an Angeboten entstanden und entstehen weiterhin. 

 
• Die Angebote unterscheiden sich nach Status (Gestattung, 

Duldung, Anerkennung) und 
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• Herkunftsland: Die Unterscheidung nach „guter“ oder 
„mittlerer“ Bleibeperspektive hat erst zu dieser 
unübersichtlichen Lage geführt. 
 

• und im Detail nach den Bedingungen der Fördermittelgeber:  
    Beispiel Afghanistan: kein Zugang zu Integrationskursen  
   (BMI) aber befristet zu Berufssprachkursen (BMAS)  
    Administration beider Programme durch BAMF 
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Mehr Abstimmung zwischen den vielfältigen 
Beratungsangeboten erforderlich 

Fallmanagement fördert 
Integrationsprozesse 

Kommunale Koordinatoren 
verbessern die Transparenz 
und den Mitteleinsatz. 

Quelle: Stiftung Mercator 

Die Wissenschaft hat festgestellt:  



Sprachkursträger 

Jobcenter 

Sozialamt 

Ausländerbehörde 

Schulen/Bildun
gsträger 

 

Bundesagentur für 
Arbeit 

JMD/MBE 

Gemeinschafts
unterkünfte 

Anerkennungsberatung 

Kammern 

Betriebe 

Wohlfahrtsverbände/                             
/                 Kirchen 

  

Migrantenorganisationen 

Beteiligte 

Büros für 
Fachkräftesicherung 

Flüchtlings- 
beratung 
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Beispiel: Das Modell für die duale 

Ausbildung  
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These: 

• Wir können im Land die Förderungen nicht 
ausschöpfen und nutzbar machen, wenn es 
nicht gelingt, Gruppen zu bilden. 

• Ausgangspunkt sind regionale wirtschaftliche 
Ausbildungsbedarfe und weg von der 
Nachfrage- zu einer Angebotsorientierung zu 
kommen 
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Das ist kein Selbstläufer 

• Aufgabe: Organisation einer Gruppe für eine  
Einstiegsqualifizierung oder Ausbildung 

• Beteiligte: 
    Ausbildungsbetrieb, BA/JC, Kammer,  
    Ausländerbehörde,  Oberstufenzentrum, Sozialamt, 
    Sozialberatung, Assistierte Ausbildung (Land) 
 
Wer organisiert so etwas bisher? 
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ESF-Richtlinie im Rahmen des 
Stadt-Umland-Wettbewerbs 
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Ziel und Fördertatbestände 
Verbesserung der Beschäftigungsaussichten von Flüchtlingen 

Säule 1 
Etablierung eines 

kooperativen 
Arbeitsmarktintegrations-

managements 

Säule 2 
individuelle Unterstützung von 

Flüchtlingen gezielt an den 
Übergängen verschiedener 

Integrationsmaßnahmen 



 
Territoriale Besonderheiten der 

SUW-Kooperationen 
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Eckdaten der ESF-SUW-RiLi 

Projektstart: voraussichtlich Februar 2018 

Projektlaufzeit: bis zu 3 Jahren (2018-2021) 

Fördermittel: 5 Mio.€ ESF + Landeskofinanzierung  
(Beantragt: 4,9 Mio. €; Stand: 30.11.2017) 

Finanzierung: direkte Personalausgabe + Sachkostenpauschale 

Potenzielle Antragsteller - Lead-Partner der 14 kommunalen 
Kooperationsverbünde:  
Wittenberge, Pritzwalk, Neuruppin, Finsterwalde, Luckenwalde, 
Potsdam, Eberswalde, Hennigsdorf, Frankfurt/Oder, Bernau, Cottbus, 
Schwedt, Fürstenwalde, Oranienburg 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Kontakt: 
 

Birgitta Berhorst    
Tel.: 0331 866-5324    
birgitta.berhorst@masgf.brandenbugr.de  
 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie 
Referat 32 - Frauen und Arbeitsmarkt, 
Arbeits- und Existenzgründungsförderung  
Henning-von Tresckow-Straße 2-13 
14467 Potsdam 
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